
14. Beiblatt l}eibla.tt zur Pfi.:rtlamentskorl"iespondenz 22. Juni 1955 

l70/A 

der Abi~ P r i n k e, S 1 a'v i k, Dr. 0 b e rh a m m e r, W e i.k h art 

und Genossen, 
betreffend Bchaffung eines Bundesgesetzes, womit das Bundesgesetz vom 

1.Juli 1954, BG:Sl.Nr.15~, womit Bestimmungen üb.er die Förderung der 

Errichtung von Klein- und Mittelwohnungen getroffen und Grundsätze über die 

Schaffung von Wohabauförderungsbeiräten aufgestellt werden (Wohnbauförderunga­

gesetz 1954)abgean4ert wird. 
/' . . 

... -.- ... 

Im § 1b des geltenden Wohnbauförderungsgesetzes 1954, BGB1.Nr. 153, 
wird be~timmt, daß der höchstzulässige Zinsfuß für zweit- oder n8chrangige 

Hypothekardarlehen, für die die Bürgschaft des Landes übernommen werden 

soll. 1 v. H. jährlich .nicht überste~gen darf. Die gleiche zulässige 

Höchstgren~e gilt gemäß § 22 Abs. 1 auch für die Verzinsung von erat- oder 

nachrangigen Hypothekardarlehen, für die Annuitätenzuschüsse gewährt wer­

den sollen. Aus der Erwägung heraus, daß die jährliche Annuität für mit 

7 v. H. verzinsliche und innerhalb von 25 Jahren tilgbare Hypothekardar­

lehen 8 1f2 v. H. beträgt, wovon ein Teilbetrag vQn mindestens 3 v. H. vom 

Eigen.tümer der begünstigten Baulichkeit selbst zu tragen ist, wurde der 

haohstzulässige Annuitätenzuschuß mit jährlich 5,5 v. H. begrenzt. Die 

eben genannten Höchstgrenzen wurden unter Berücksichtigung einer im Zeit­

punkt des Inkrafttretens des \iVohnbauförderungsgesetzes 1954 geltenden 

!anterate von 3 1/2 v. H. festgelegt. 

Der Generalrat deroesterreichischen Nationalbank hat aber nunmehr mit· 

v11~kung vom 20. Mai 1955 die Erhöhung der Bankrate um 1 v. H., und zwar 

von 3 1j2 v. H. auf 4 1/2 v. Ho;: beschlossen. Dieser Tatsß.che muß, soll die 

:Beschaffung von Hypothekardarlehen für die im Wohnbauförderungsgesetz 1954 
vorgesehenen WohQbauzweoke nicht wesentlich erschwert oder gar unmöglioh 

gemacht werden, durch entspreehende Änderung der Bestimmu~en der §§ 16 

und 22 Abs. 1 Rechnung getragen werden. Hiebei werden, um auch für all­

fällige zukünftige Änderungen des Hypothekardarlehenszinsfußes entspre­

chend vorzusorgen, in der Novelle an.aelle der bisher geltenden starren 

Hö~h.t.ätze für Hypothekardarlehensverzinsung und Annuitätenzuschüsse 

, 
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glei tenda Hö-ehstsätze auf Grlmdlage der jeweils ,geltenden Bankrate der 

'. tJeterreichisohen lfationalbank festgelegt. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher dan. 

A n t r a g~ 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom •••••••••••••••••••• 1955, 
womit das Bundesgesetz vom 7, Juli 1954, BGBl.Nr. 153, womit BestimmunGen 
über die Förderung der Errichtung '\ron Klein- und Mittelwohnungen getroff(m 

und Grundsätze über die Schaffung von ~Yohnbauförderungsbairäten aufgestellt 

werden (Wohnbauförderungsgesetz 1954), abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlo~sen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, EGBl.Nr. 153, womit Bestimmungen über 

die Förderung der Errichtung von Klein- und Mittelwohnungl!n getroffen und 

Grundsätze über die Schaffung von 'ffohnbauförderungsbeiräten aufgestellt 

werden (Wohnbauförderungsgesetz 1954), wird wie folgt abgeändert~ 

1.) § 16 hatz~ lauten: 

,,§ 16. Die BUrg schaft darf nur für zwei t- oder nachrangige f ·auf in­

ländische Währung lautende Hypothekardarlehen übarnommenwerden, deren 

jährlioher Zinsfuß nicht höher liegt als 3 1j2 v. H. über dIJr von dar O:lstel.'­

~eichischen Nationalbank jeweils festgesetzten Bankrate und deren Laufzeit 

30 Jahr!) nicht überschrei tet; die Laufzeit da.! zu ver'bürgenden Hypothekar­

darlehons darf jedoch nicht länger sein als die Laufzeit der übrigen zur 

Finanzierung des Bauvorhabens erforderlichen Hypothekardarlehen, die dem zu 

verbürgenden Hypothekardarlehen bücherlich im Range vorangehen. ". 

2.' § 22 Abe.l hat zu lautem 
u§ 22. (1) Für dia Leistung des Annuitätend1enstes von BypGthekardarlehe.n, 

die lur Finanzierung des Ba.uvorhabens erf,~rderlioh sind und deren jährlicher 
Ziftsfuss nicht höher l1egt als 3 1/2 v.R.Über der von der Oesterreiohisohen 
Nationalbank jeweils festgesetzten Ba.nkra.te, können für die Dauer ihrer Lauf­
leit, jedooh für höohstens 25 Jahre Annuitätenzusohüsse gew~rt werden, soweit 
die Annuität der Hypothekardarlehan } v.H. jährlioh übersteigt. Der Höohstsatz 
des jährliohen Annuitätenzusohusses, der vom ursprUngl.iohen Da.rlehenskapital .u bemessen ist, darf die jeweils von der Oesterreiohisohen Nationalbank fest­
gesetzte Bankrate ~ nicht mehr als 2 v.H. überschreiten." 

ArtikelII. 
Mit der Vollziehung di~ses Bundesgesetzes, soweit es sioh nicht um die 

Erlassung von Verordnungen handelt, ist die LaJ1desregierung betraut • 
... -.-

Ift formeller Hinsicht wolle der Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung 
4em Ausschuss für soziale Verwaltung zugewiesen werden. 

-.- ... 
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